
Satzunic 

über die erste vereinfachte ;.Lnderun3 der Satzung der Gemeinde 
Oyten über den Bebauungsplan Nr. 10 für das Gebiet "Oyten-
Nord" vom 25. Mai 1970 

Aufgrund des § 10 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960 
(BGB1. I S. 341) in Verbindung mit den §§ 6 und 40 der Nie-
dersächsischen Gemeindeordnung vom 4. März 1955 (Nds. GVB1, 
Sb. I S. 126) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat 
der Gemeinde Oyten in seiner Sitzung am 11. Sept. 1970 fol-
gende Satzun_; zur Änderung der Satzung vom 25. Mai 1970 be-
schlossen: 

§1 

.Di D im rechtskräftig gewordenen Bebauungsplan Nr. 10 "Oyten-
Nord" ausgewiesenen Baulinien und Baugrenzen werden durch 
diese erste vereinfachte ;,nderung des Bebauungsplanes neu 
festgelegt Die erste vereinfachte Änderun3 des Bebauungsp1-
nes N. 10 ist Bestandteil dieser Satzung. 

§2 

Diese Jatzung tritt gemäß § 12 BBauG mit ihrer Bekanntmachuli7 
in  l(raft. 

Oyten, den 11. Sept. 1970 

Bürgermeister 

7J4  7-7 

Der Gemeindedirekto:r2 



Sa tzu.tt 

über die erste vereinfachte -:nderunz der Satzung, der Gemeind2 
Oyten über den Bebauungsplan Nr. 10 für das Gebiet "Oyten-
Nord" vom 25. Mai 1970 

Aufgrund des § 10 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960 
(BGB10 I S. 341) in Verbindung mit den §§ 6 und 40 der Nie-
dersächsischen Gemeindeordnung vom 4. März 1955 (Ms. GVB1, 
Sb. I S. 126) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat 
der Gemeinde Oyten in seiner Sitzung am 11. Sept. 1970 fol-
gende Satzuri; zur Änderung der Satzung vom 25. Mai 1970 be-

schlossen: 

§1 

Di:  im rechtskräftig gewordenen Bebauungsplan Nr. 10 "Oyten-
Nord" ausgewiesenen Baulinien und Baugrenzen werden durch 
diese erste vereinfachte ;_nderung des Bebauunsplanes neu 
festgelegt. Die erste vereinfachte Änderun3 des Bebauungsplp.-
nes Nr. 10 ist Bestandteil dieser Satzung. 

§2 

Diese jatzung tritt gemäß § 12 BBauG mit ihrer Be'kcanntmachung 
in Kraft. 

Oyten, den  lie  Sept. 1970 

Der Bürgermeister Der Gemeindedirektor 
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